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Baudenkmale leben. Sie haben zunächst ihr eigenes 
Leben, das geprägt ist durch die lange Dauer ihrer 
Existenz mit all den Veränderungen, die sie dabei 
erfahren, Veränderungen, die auf die Einflüsse der 
Natur zurückzuführen sind oder von Menschen 
vorgenommen werden. Das Leben, das sich in ih-
nen abspielt, macht sie zudem zum Ausdruck der 
Verbindung vergangener Zeiten mit der Gegenwart. 
Zur Biografie des Baudenkmals tritt die Summe der 
Biografien der mit ihm verbundenen Personen. Sie 
nutzen das Baudenkmal in aller Regel, sei dies im 
Rahmen der ursprünglichen Zweckbestimmung, 
sei dies mit einer neuen, dem historischen Bestand 
anzupassenden Nutzungsart.  Auch Nutzungen, die 
nicht geldwert sind oder überwiegend Symbolcha-
rakter haben, sind geeignet, das Baudenkmal in der 
heutigen Gesellschaft zu verankern und sein Über-
leben zu sichern. Der Nutzen des Gebrauchs trägt 
entscheidend dazu bei, dass das Baudenkmal erhal-
ten und gepflegt wird. Es ist Gefäß heutigen Lebens 
und hat zudem sein eigenes Leben.
Leben heißt verändern, nutzen bedeutet abnutzen. 
Das Baudenkmal ist beiden Prozessen unterworfen. 
Auf natürliche oder menschliche Einflüsse zurück-
zuführende Abnutzungen erfolgen allmählich und 
im Einzelnen kaum wahrnehmbar, Veränderungen 
geplant und offensichtlich. Für beide Arten braucht 
es Aufmerksamkeit und eine angemessene Beglei-
tung, für größere Eingriffe zudem fachkundige Pla-
nung und Ausführung. Für den Prozess wird häufig 
der englische Begriff ‚management of change‘ ver-
wendet.  Er geht von der Tatsache kontinuierlicher 
Veränderungen aus und verlangt, dass diese beglei-
tet, gesteuert und kontrolliert werden. In Bezug auf 
das Baudenkmal ist es essenziell, dass dabei seine 
Eigenschaft als möglichst unverfälscht zu erhalten-
des Zeugnis einer vergangenen Epoche bewahrt 
wird. Schäden, die durch natürliche Vorgänge oder 
den Einfluss der Nutzenden entstehen, sollen ver-
mieden oder behoben werden, und Veränderungen, 
die für veränderte Nutzungsansprüche als nötig er-
achtet werden, sollen die überlieferte Substanz und 
die Erscheinung des Baudenkmals nicht beein- 
trächtigen.
Die Stellung des Baudenkmals zwischen Dokument 
der Geschichte und Nutzobjekt der Gegenwart und 
der Zukunft führt zu einer großen Spannweite von 
Lösungsansätzen für den Umgang mit ihm. Dem 
konservatorischen Ansatz steht die Auffassung des 
freien Veränderns gegenüber. Art und Umfang des 

Ausgleichs zwischen diesen beiden, von mannigfal-
tigen Zwischenlösungen nuancierten Haltungen 
kennzeichnen eine Gesellschaft und ihr Verhältnis 
zu den Zeugnissen ihrer Vergangenheit. Bezeich-
nend sind dabei weniger die Verhaltensweisen bei 
unbestrittenen Spitzenobjekten, wie Kathedrale 
oder Palast, sondern vielmehr diejenigen bei einfa-
cheren Bauten oder Ensembles, beispielsweise 
Wohnsiedlungen. In ihrem Verhalten gegenüber 
den Baudenkmalen äußert sich die Gesellschaft 
durch zahlreiche und unterschiedlich motivierte 
Handelnde, durch Politikerinnen und Mitglieder 
von Schutzvereinen, durch Eigentümerinnen und 
Architekten, durch Nutzerinnen und Handwerker – 
sie alle tragen ihren Teil der Verantwortung für das 
Baudenkmal und sind für seine Erhaltung wichtig. 
Ihr Einfluss ist von sehr unterschiedlichem Ge-
wicht; zuweilen mag er klein sein, wichtig ist er 
aber alleweil. All diese verschiedenen Gruppen von 
Personen haben einen direkten Einfluss auf das 
Baudenkmal und sein weiteres Schicksal und es ist 
zu betonen: Die amtliche Denkmalpflege ist bloß 
eine Akteurin unter vielen. 

Präventive Denkmalpflege
Jedes Baudenkmal hat ein langes, von zahlreichen 
Einflüssen geprägtes Leben hinter sich und es ist 
alles daranzusetzen, dass es möglichst lange fort-
dauert, ohne dass es seine Bedeutung als Zeit- 
zeuge verliert. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es 
entscheidend, dass die Beteiligten vorausschauend 
Szenarien durchdenken und vorsorglich agieren.  
Denkmalpflege (in umfassendem Sinn, nicht als 
Amtsbezeichnung verstanden) darf nicht haupt-
sächlich als Handeln bei sich abzeichnender oder 
eingetretener Gefährdung des Objekts als Reaktion 
verstanden werden, darf sich nicht auf Notfallein-
sätze beschränken. Durch das frühzeitige Entwi-
ckeln von Überlegungen und Maßnahmen trägt 
eine präventive Denkmalpflege wesentlich dazu 
bei, dem Baudenkmal eine bessere Zukunft zu si-
chern.  Ziel ist die langfristige Ausrichtung des 
Handelns; in solchen Prozessen führt der Beizug 
von außenstehenden Personen oft zu Beobachtun-
gen und neuen Lösungsansätzen, die von den di-
rekt Involvierten zuweilen nicht erkannt werden. 
Präventive Denkmalpflege sucht zu vermeiden, 
dass Umstände entstehen, in denen unter Termin-
druck Entscheide gefällt oder in denen früher  
gefällte Entscheide kurzfristig hinterfragt und al-
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lenfalls umgestoßen werden müssen. Solche Situa-
tionen sind nicht selten festzustellen und häufig 
führen sie zu Maßnahmen, die das Baudenkmal 
schädigen und zudem zumindest von einem Teil 
der Beteiligten als unbefriedigend wahrgenommen 
werden.
„Regelmäßige Pflege ist die schonendste Maßnah-
me zur Erhaltung von Denkmälern.“ Seit Jahrhun-
derten wird in Bezug auf Baudenkmale auf diesen 
grundlegenden Leitsatz aufmerksam gemacht.  Er 
nimmt einen Hinweis auf, den John Ruskin bereits 
zu Ende des .  Jahrhunderts formulierte: „Pflegt 
Eure Baudenkmäler, und ihr werdet keine Veranlas-
sung haben, sie restaurieren zu müssen.“  Dieses 
Prinzip der kontinuierlichen Pflege wurde von Ce-
sare Brandi ausdrücklich bestätigt: „Alles, was dar-
auf abzielt, die Notwendigkeit eines restauratori-
schen Eingriffs zu vermeiden, das heißt die 
präventive Restaurierung, ist nicht weniger wichtig 
als die eigentliche Restaurierung.“
Immer wieder sind indessen Baudenkmale anzu-
treffen, denen die nötige Pflege verweigert wird 
oder die nach einer aufwendigen Restaurierung 
sich selbst überlassen bleiben. Kontinuierliche Pfle-
ge ist indessen unerlässlich; sie sichert die Substanz 
des Bauwerks, den materiellen Bestand, der Träger 
der Botschaft des Baudenkmals und daher – mit al-
len Spuren des Alters und späterer Veränderungen 
– unersetzbar ist. Es ist die Summe kleiner Pflege-
maßnahmen, die das Bauwerk langfristig instand 
hält und umfassende Restaurierungsvorhaben 
überflüssig macht oder zumindest hinauszögert.
In umfassendem Sinn ist die Eigentümerschaft mit 
den von ihr Beauftragten verantwortlich für die 
kontinuierliche und adäquate Pflege des Baudenk-
mals. Es braucht dazu ein von Fachleuten erarbeite-
tes Konzept und klare Regeln, in welcher Periodizi-
tät gewisse Kontrollen und allfällig danach 
ausgelöste Arbeiten fällig sind. Ein solcher Unter-
halts- oder Denkmalpflegeplan ist für jedes Bau-
denkmal unerlässlich und spätestens anlässlich ei-
ner Restaurierung zu erstellen. Es hat sich 
allerdings gezeigt, dass die darin festgelegten Maß-
nahmen in manchen Fällen nicht umgesetzt wer-
den, da sich später niemand daran erinnert oder 
dafür verantwortlich fühlt. Es hat sich daher be-
währt, dass eine außenstehende Person mit der 
Aufsicht über die Durchführung der Maßnahmen 
beauftragt wird. Wenn Unterhaltsmaßnahmen 
nicht hinreichend sorgfältig ausgeführt werden, 
führt dies früher oder später zu Ersatzmaßnahmen 
an einzelnen Bauteilen, im Extremfall zu Abbruch 
und Neubau. Die regelmäßige Pflege ist nicht nur 
denkmalpflegerisch angezeigt, sondern volkswirt-
schaftlich und finanziell sinnvoll. 
Nicht bloß die Eigentümerschaft hat Anteil an prä-
ventiver Denkmalpflege, sondern alle Personen, die 
sich im Baudenkmal bewegen. So gewährleisten die 
Mieterin, die für ihre Altbauwohnung Sorge trägt, 

beispielsweise den Parkettboden sorgfältig reinigt 
und nachölt, oder der Handwerker, der den Balken 
mit seinem morschen Balkenkopf nicht ersetzt, 
sondern mit einer Anstückung repariert, die Erhal-
tung der materiellen Substanz, die in ihrer Summe 
für den Wert des Baudenkmals als Zeugnis vergan-
gener Zeiten zentral ist. Es ist ein fortdauernder 
Prozess der Vermittlung nötig, um all diesen Ak-
teuren die Bedeutung der kontinuierlichen Pflege 
nahezubringen.
Die Erhaltung des Baudenkmals in seiner überlie-
ferten Materialität durch kontinuierliche Pflege ist 
wichtig. Die Vorsorge für Baudenkmäler umfasst 
aber ebenso Aspekte, die eine strategische Dimen-
sion haben. Sie sind für die Erhaltung des Baudenk-
mals von zumindest ebenso großer Bedeutung. Es 
geht um die Einbindung des Bauwerks in das grö-
ßere Ganze des Quartiers oder der Stadt. Dabei rü-
cken Fragen wie die Nutzung und Gestaltung des 
Umraums oder – in Zeiten der raumplanerisch und 
politisch geforderten Verdichtung – die Ergänzung 
des Bestands mit zusätzlichen Gebäuden in den Fo-
kus. Neben den Eigentümerschaften, die sich dies-
bezüglich durch Fachleute beraten lassen sollen, 
sind vor allem die Denkmalpflege-Fachstellen ge-
fordert. Ausgangspunkt ist die Frage, ob ein Gebäu-
de als Baudenkmal ausgewiesen ist – mit allen Kon-
sequenzen, die sich daraus für das Äußere und 
Innere des Gebäudes und die planerischen und 
baulichen Verhaltensweisen in seiner Umgebung 
ergeben. Im Einzelnen sind zudem Fragen zu be-
antworten zu den Übergängen zwischen öffentli-
chem und privatem Freiraum, zu allfälligen Ver-
dichtungen durch Anbauten, Änderungen der 
bestehenden Gebäudestruktur oder Neubauten in 
der Nachbarschaft und zur Umsetzung neuer, sich 
ständig verschärfender technischer Vorschriften. 
Auch in diesen Belangen ist Prävention gefragt, in-
dem sich anbahnende planerische oder politische 
Prozesse frühzeitig erkannt und aktiv begleitet 
werden. In der Regel sind die Einflussmöglichkeiten 
zu Beginn eines Verfahrens viel größer, als wenn 
wichtige Randbedingungen bereits gesetzt sind 
oder eine Vorlage in die politische Beschlussfas-
sungsphase kommt. Ein vom Einzelobjekt losge-
löster, kontinuierlicher Prozess der Vermittlung 
und Bewusstseinsbildung bildet die Grundlage für 
die Summe dieser Einflussnahmen.

ICOMOS International
Was nicht bloß für alle Baudenkmale, sondern 
selbstverständlich für alle historischen Bauten gilt, 
ist in besonderem Maß für Objekte wichtig, die Be-
standteil des Weltkulturerbes sind. Zusätzlich sind 
bei diesen Bauten und Ensembles im Rahmen der 
Prävention Gefährdungen zu erkennen und zu be-
rücksichtigen, die einen Einfluss auf den von der 
UNESCO definierten außergewöhnlichen univer-
sellen Wert haben könnten. 
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Vor dem Eingehen auf das präventive Monitoring 
der Siedlungen der Berliner Moderne durch ICO-
MOS Deutschland ist jedoch kurz die Institution 
ICOMOS vorzustellen. Sie geht zurück auf die Ent-
stehung der mittlerweile berühmten Charta von 
Venedig, die vor gut fünfzig Jahren aufgestellt wur-
de.  Bereits zum Zeitpunkt der Verabschiedung war 
klar, dass die Umsetzung und weitere Vertiefung 
der darin begründeten Grundsätze von einem 
Fachgremium begleitet werden sollten. So wurde 

 in Warschau und Krakau der Internatio- 
nale Rat für Denkmäler und historische Stätten  
(International Council on Monuments and Sites;  
ICOMOS) gegründet, der seinen Sitz in Paris hat. 
ICOMOS International als nicht staatliche Fachor-
ganisation in der rechtlichen Form eines Vereins 
setzt sich weltweit ein für Erforschung, Erhaltung 
und Pflege von Baudenkmalen, die Vertretung 
denkmalpflegerischer Anliegen in internationalen 
Institutionen, die Weiterentwicklung von Metho-
den und Standards in Denkmalpflege, Konservie-
rung/Restaurierung und Archäologie sowie die  
Erarbeitung und Anwendung internationaler Re-
gelwerke zu Denkmalschutz und Denkmalpflege.  
In der Arbeit von ICOMOS sind der interdisziplinäre 
und internationale Austausch ein zentrales An- 
liegen. Alle Mitglieder verpflichten sich als Exper- 
tinnen und Experten zu Neutralität und Unab- 
hängigkeit.  

Gemäß der Welterbekonvention von  über-
nimmt ICOMOS International die fachliche Bera-
tung in Angelegenheiten des Weltkulturerbes zu-
handen des World Heritage Centre der UNESCO 
bzw. des Welterbekomitees. So erstattet der Rat zu 
den Anträgen auf Eintragung neuer Stätten in die 
Welterbeliste ein Fachgutachten und überprüft 
nachfolgend den Erhaltungszustand eingetragener 
Welterbestätten im Rahmen von technischen Be-
richten oder Missionen.  Seine fachlichen Beurtei-
lungen münden in Beschlussempfehlungen an das 
Welterbekomitee.
Mitglieder bei ICOMOS International sind die nati-
onalen Komitees, die sich in den meisten Mit- 
gliedstaaten der UNESCO formiert haben. Die   
Nationalkomitees mit rund .   Mitgliedern 
( ) finanzieren mit ihren Beiträgen ICOMOS In-
ternational. Neben den Nationalkomitees arbeiten 

 internationale wissenschaftliche Komitees, die 
sich mit praktischen Fragen des Erhalts und der Re-
staurierung von Kulturdenkmälern sowie mit theo-
retischen Festlegungen befassen. Wichtig im gege-
benen Zusammenhang ist das International 
Scientific Committee on th Century Heritage 
(isc c). Dessen Arbeit konzentriert sich auf die 
Bauten und Stätten aus der zweiten Hälfte des . 
Jahrhunderts, denen in besonderem Maß die öf-
fentliche Anerkennung und als Folge davon ein ih-
rem kulturellen Wert entsprechender Schutz und 
die daraus erforderliche Pflege fehlen. 

ICOMOS Deutschland und das Welterbe-Monitoring
Das Deutsche Nationalkomitee ICOMOS e.V. wurde 

 in Mainz gegründet; es wird abgekürzt als 
ICOMOS Deutschland bezeichnet. Der Verein um-
fasst rund  Mitglieder, die in einer alle drei Jah-
re stattfindenden Mitgliederversammlung den sie-
benköpfigen Vorstand wählen. ICOMOS Deutsch- 
land veranstaltet Fachkolloquien und äußert sich 
zu wichtigen aktuellen Fragen der Denkmalpflege 
und Archäologie. Wichtig sind die in ganz Europa 
beachteten Publikationsreihen, namentlich die Hef-
te des Deutschen Nationalkomitees und Heritage at 
Risk. Die Arbeit von ICOMOS Deutschland wird eh-
renamtlich geleistet. 
ICOMOS Deutschland führt mehrere Arbeitsgrup-
pen. Sie vertiefen Themen wie Problematiken der 
Wandmalerei oder der Architekturoberflächen, 
Fragestellungen des ‚shared built heritage‘, das 
heißt des gemeinsamen Architekturerbes und ins-
besondere des deutsch beeinflussten baulichen Er-
bes im Ausland, oder besondere Anforderungen von 
Industrie- und Technikdenkmalpflege. 
Im gegebenen Zusammenhang ist die interdiszipli-
näre Arbeitsgruppe Welterbe-Monitoring von Be-
deutung. Es handelt sich dabei um ein weltweit 
einzigartiges Instrument zur systematischen Er-
fassung des Zustands und der Entwicklung der 
deutschen Weltkulturstätten mit dem Ziel, die  
örtlich Verantwortlichen frühzeitig auf mögliche 
Gefährdungen des für jedes Weltkulturerbe defi-
nierten ‚Outstanding Universal Value‘ (OUV; außer- 
ordentlicher universeller Wert) aufmerksam zu ma-
chen. Die Arbeitsgruppe arbeitet auf der Grundlage 
der Welterbekonvention  und der Durchführungs-
bestimmungen der UNESCO zum Welterbe . 
Das zentrale Element des vorbeugenden Monito-
rings in Deutschland ist die Beauftragung von 
Fachpersonen, die sich – meist in einer Zweier- 
gruppe – periodisch in ehrenamtlicher Tätigkeit 
über die Entwicklung laufender Projekte und neue 
Absichten orientieren lassen und diese im Hinblick 
auf ihre Verträglichkeit mit dem Welterbe in einem 
schriftlichen Bericht kommentieren. Im Interesse 
der Stätte und der örtlich Verantwortlichen können 
damit Fehlentwicklungen und größere Schwierig-
keiten bei späteren Beurteilungen durch ICOMOS 
International und danach durch das Welterbekomi-
tee vermieden werden. Es ist klarzustellen, dass es 
sich bei diesem Frühwarnsystem nicht um einen 
Ersatz der offiziellen Beurteilung durch ICOMOS 
International handelt, sondern um das Angebot  
einer niederschwelligen, rasch einzuholenden Be-
ratung durch außenstehende Fachleute.  Neben 
wenigen ausländischen Fachpersonen werden 
deutsche ICOMOS-Mitglieder  mit großer Erfah-
rung eingesetzt – diese sind grundsätzlich weder 
aktuell noch früher beruflich mit der Welterbestät-
te beschäftigt oder in deren Umkreis wohnhaft.  Es 
hat sich gezeigt, dass die regelmäßig alle Jahre oder 
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zumindest alle zwei Jahre stattfindenden Monito-
ring-Besuche wichtig sind, um frühzeitig auf allfäl-
lige Fehlentwicklungen aufmerksam machen zu 
können. 

Das präventive Monitoring der Berliner  
Siedlungen
Die Siedlungen der Berliner Moderne sind aufgrund 
eines Beschlusses des Welterbekomitees in seiner 

. Sitzung in Quebec/Kanada am . Juli  in die 
Welterbeliste der UNESCO eingeschrieben worden. 
Die Erklärung ihres OUV und die Einschreibekrite-
rien sind im Internet abrufbar.  Sie sind für das 
präventive Monitoring durch Beauftragte von  
ICOMOS Deutschland maßgebend; dieses ist ein 
wichtiger Mosaikstein im wesentlich größeren 
Kontext einer umfassend verstandenen vorsorg- 
lichen Denkmalpflege. Im Folgenden wird eine  
Übersicht der beim Monitoring der Siedlungen der  
Moderne angesprochenen Themen gegeben. Als 
Anmerkung ist jeweils der heutige Stand ( ) 
aufgeführt.
Am ./ . Oktober  fand ein erster Monitoring-
Besuch statt;  dessen Hintergrund war komplex. 
Zum einen war die Einschreibung erst kurz zuvor 
erfolgt und deren Konsequenzen waren den meis-
ten Beteiligten unklar. Sowohl die Eigentümer-
schaften wie auch manche Stellen der Verwaltung 
wussten nicht, wie mit der Anforderung, den OUV 
zu erhalten, umzugehen ist. Es zeigte sich auch, 
dass die verschiedenen Eigentümerschaften sich in 
Betrieb und Unterhalt unterschiedlich verhielten. 
Weiter waren in einzelnen Siedlungen Veränderun-
gen der Außenräume im Sinne einer Wiederherstel-
lung der ursprünglich realisierten Gestaltung ge-
plant, die teilweise auf erbitterten Widerstand von 
Anwohnerinnen und Anwohnern stießen. Zudem 
waren die Berliner Siedlungen in das Investi- 
tionsprogramm nationale UNESCO-Welterbestätten 
(INUW;  –  ) der Bundesrepublik Deutsch-
land einbezogen. Es standen somit nicht unbedeu-
tende Veränderungen an, die – wie bei vielen ande-
ren Welterbestätten – wegen der extrem kurzen 
Planungszeit für deren Realisierung die Gefahr  
bargen, dass der gut gemeinte Investitionsschub 
mangels einer seriösen Abstimmung zu einer Be-
einträchtigung führen könnte. 
Der Bericht der Monitoring-Gruppe  benennt ne-
ben Empfehlungen zu Einzelfragen einige grund-
sätzliche Problematiken – sie haben nichts von ih-
rer Aktualität eingebüßt. Zuerst wird festgestellt, 
dass bei allen Beteiligten ein hohes Bewusstsein für 
die Bedeutung eines dem überragenden Wert der 
Siedlungen entsprechenden Umgangs vorhanden 
ist. Diese Haltung ist auch heute noch zu spüren, 
selbst wenn nicht immer bestätigt werden kann, 
dass sie sich in konkretes Handeln umsetzt. Weiter 
wird das große Engagement des Landesdenkmal-
amts Berlin hervorgehoben, das trotz seiner schier 

nicht zu bewältigenden Gesamtbelastung eine ad-
äquate Betreuung zu sichern sucht. So wird dem 
Land Berlin empfohlen, die Personalkapazität des 
Amts zu erweitern mit dem Ziel, die neue, zusätzli-
che Aufgabe der umfassenden und vertieften Arbeit 
mit dem Weltkulturgut ‚Siedlungen der Berliner 
Moderne‘ sicherzustellen. Positiv wurde vermerkt, 
dass für die Siedlungen eigene Denkmalpflegepläne 
vorhanden oder in Arbeit sind. Anmerkung: Seit 

 gibt es im Landesdenkmalamt Berlin eine neu 
geschaffene Stelle für die denkmalfachliche Betreu-
ung des Berliner Welterbes.
Als wichtiger Aspekt wurde eine dem Siedlungsge-
danken entsprechende Eigentümerstruktur aufge-
führt. Der Bau der Siedlungen oder ihrer Teile er-
folgte durch eine einzige Eigentümerschaft, die die 
Wohnungen und Häuser vermietete. Werden die 
Wohnungen im Einzeleigentum abgegeben – wie 
dies in Teilen der Hufeisensiedlung Britz erfolgt –, 
wird die Einheitlichkeit der Siedlung, die für ihren 
OUV unverzichtbar ist, gefährdet. Zudem wird das 
Verfolgen einer vernünftigen Erhaltungsstrategie 
enorm erschwert, wenn nicht in Teilen gar verun-
möglicht. Im Bericht wird weiter die Schwierigkeit 
erwähnt, die Gestaltung des Straßenraums mit den 
Merkmalen der einzelnen Siedlung abzustimmen. 
Die Arbeiten dazu werden durch die Bezirke ge-
plant und ausgelöst. Es wird empfohlen, für die 
hochbedeutenden öffentlichen Räume und Flächen 
um die Siedlungen eigene Straßenpflegepläne aus-
zuarbeiten, die sich am historischen Bestand orien-
tieren, und darauf aufmerksam gemacht, dass für 
alle Siedlungen Gartendenkmalpflegepläne uner-
lässlich sind. Anmerkung: Die Abgabe von Woh-
nungen an Einzeleigentümer ist seit  weiter vo-
rangetrieben worden. Obwohl die Bedeutung von 
Straßenpflegeplänen anerkannt ist, wurde in all 
den Jahren kein einziger Plan erarbeitet. Selbst Gar-
tendenkmalpflegepläne sind nicht für alle Siedlun-
gen vorhanden.
Ausdrücklich wird im Bericht auf die noch nicht 
ausreichend geklärte Frage nach der rechtlichen 
Stellung der Pufferzonen hingewiesen. Verände-
rungen in diesen für das Weltkulturgut wichtigen 
Gebieten sind in vielen Fällen nicht abgesichert und 
können vom Landesdenkmalamt nicht genügend 
beeinflusst werden. Es ist dringend angezeigt, die-
se unhaltbare Situation zu verbessern, beispiels-
weise durch die Festlegung von Denkmalbereichen. 
Anmerkung: Erhaltungssatzungen bestehen nur 
teilweise und Teile der Pufferzonen sind lediglich 
durch das Instrument des Umgebungsschutzes vor 
allfälligen Beeinträchtigungen geschützt.
Für die energetische Ertüchtigung der Siedlungen 
des Weltkulturerbes wird im Bericht mit Nach-
druck ein zurückhaltendes Vorgehen gefordert. 
Verbesserungen, wie eine Wärmedämmung der 
Decke über dem obersten sowie unter dem unters-
ten Wohngeschoss, kleinere Verbesserungen an den 
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bestehenden Fenstern (Einbau von Dichtungen an 
den inneren Fenstern) sowie eine Neukonzeption 
der Haustechnik (Wärmeerzeugung, -verteilung, 
Steuerung), werden als möglich erachtet und emp-
fohlen. Von weiter gehenden Maßnahmen wie au-
ßen angebrachten Fassadendämmungen, Fenster-
ersatz oder Solar- und Fotovoltaikanlagen wird 
abgeraten. Anmerkung: Die seitens der Monitoring-
Beauftragten vorgeschlagene Zurückhaltung bei 
energetischen Verbesserungen ist in allen Siedlun-
gen im Wesentlichen eingehalten worden. 
Neben diesen grundsätzlichen Aspekten geht der 
Bericht auf eine ganze Reihe von Problematiken ein, 
die die einzelnen Siedlungen betreffen. Für die Gar-
tenstadt Falkenberg, die Siedlung Schillerpark, die 
Großsiedlung Britz (Hufeisensiedlung), die Wohn-
stadt Carl Legien, die Weiße Stadt und die Groß-
siedlung Siemensstadt (Ringsiedlung) werden zu 
einzelnen aktuellen Punkten konkrete Empfehlun-
gen abgegeben. 
Ein zweiter Monitoring-Besuch erfolgte im Februar 

. Er konzentrierte sich auf diejenigen Siedlun-
gen, bei denen größere Arbeiten im Gang oder ge-
plant waren, insbesondere im Rahmen des INUW. 
Der Bericht erwähnt ausdrücklich die Notwendig-
keit, für alle Objekte, namentlich auch für deren 
Grünanlagen, den ordentlichen Unterhalt und die 
kontinuierliche Pflege frühzeitig zu planen und si-
cherzustellen.  Es wird auf die Fortschritte bei der 
Entwicklung eines einheitlichen Besucherleitsys-
tems hingewiesen,  für das der begutachtete 
Prototyp einer Stele kommentiert wird. Auch wird 
auf das Bedürfnis von Informationsräumen in den 
Siedlungen hingewiesen. Weiter wird angeregt, La-
gerraum einzurichten, in dem aussagekräftige ori-
ginale Belegstücke, die bei baulichen Ersatzmaß-

nahmen anfallen, aufbewahrt werden. Anmerkung: 
Das Besucherleitsystem ist teilweise umgesetzt 
und in einigen der Siedlungen bestehen Informati-
onsräume. Ein Lagerraum für Belegstücke existiert 
nicht.

Schillerpark, Prototyp einer Stele 
für das Leitsystem, 2012.

Siemensstadt, energetische 
Ertüchtigung, 2012. 
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In der Siedlung Schillerpark wird positiv vermerkt, 
dass die Bestockung des benachbarten Schiller-
parks zurückgesetzt und damit der Park zu Straße 
und Siedlung geöffnet und mit dem Herrichten der 
Außenräume begonnen wurde. Es wird dringend 
empfohlen, die Pflege und insbesondere den konse-
quenten Schnitt von Hecken und Büschen als Dau-
eraufgabe wahrzunehmen.
Positiv vermerkt wird das Einrichten eines Lokals 
für eine Concierge, die einerseits der Baugenossen-
schaft als Anlaufstelle für die Siedlungsbewohner 
dient und dem, zusätzlich zum neu eingerichteten 
und erweiterten Infopavillon Ecke Dubliner Straße/ 

Bristolstraße, ein Welterberaum mit Informationen 
zur Siedlung angeschlossen ist.
Die sorgfältige Sanierung der städtebaulich ge-
schickt eingefügten und gestalterisch hochstehen-
den Bauten des Architekten Hans Hoffmann 

 –   durch Winfried Brenne Architekten im 
Geländezwickel hinter der Siedlung wird her- 
vorgehoben.
Für die Großsiedlung Britz (Hufeisensiedlung) be-
treffen viele Anmerkungen die Freiräume. Die vor-
genommenen Ausholzungen im zentralen Außen-
raum, durch die der auch von Buschwerk befreite 
Teich wieder als Spiegel wirkt, wird als wichtiger 

Schillerpark, Blick in das  
Siedlungsgrün, 2009. 

Schillerpark, umgenutztes  
WC-Häuschen am Park, davor 

der ungeschlachte Kubus der 
Imbissbude, 2010.
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Beitrag zur Wiederherstellung der außenräumli-
chen Beziehungen gelobt.
Das Fällen der zu hohen und zu dicht wachsenden 
Säulenhainbuchen an der Außenseite des Hufei- 
sens und ihr Ersatz durch die seinerzeit gepflanzten 
Kugelrobinien wird unterstützt, ebenso die von An-
wohnerinnen und Anwohnern bekämpfte Absicht, 
im ‚Hüsung‘ der zentralen Linde den nötigen Raum 
zur Entwicklung zu schaffen.
Die Monitoring-Beauftragten machen zudem auf 
die Bedeutung der künftigen Gestaltung der Par-
chimer Allee als wichtiges Bindeglied zwischen den 
zwei Teilen der Siedlung aufmerksam und empfeh-

len eine Gesamtsicht für die langfristig anzustre-
bende Gestaltung zu entwickeln. Anmerkung: Eine 
Gesamtplanung für die Parchimer Allee liegt nicht 
vor und es werden weiterhin lediglich die anste-
henden Einzelfälle behandelt. 
Die farbliche Neufassung in historisch belegten 
Farbtönen von Fassaden, die im Verlauf der Zeit neu 
verputzt worden waren, wird an sich begrüßt. In-
dessen wird der Umstand kritisch betrachtet, dass 
der Farbviskosität und dem Farbauftrag nicht ge-
nügend Beachtung geschenkt wurden.
Eine ‚Welterbe Info Station‘ ist in einem zurückhal-
tend instand gestellten, mit den vorgefundenen 

Hufeisensiedlung, eiszeitlicher 
Pfuhl, 2011. 

Schillerpark, sanierte Bauten von 
Architekt Hans Hoffmann, 2019.
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originalen Farben versehenen ehemaligen Ladenlo-
kal eingerichtet.
Als wichtiger Beitrag zur Inwertsetzung der Sied-
lung wird das Gästehaus ‚Tautes Heim‘ an der 
Gielower Straße  , das unter Einschluss der Gar-
tenanlage in privater Initiative restauriert wurde, 
gewertet.  
Die Entwicklung einer internetbasierten Informati-
onsplattform, die  weitgehend abgeschlossen 
war, wird sehr begrüßt; mit Erstaunen und Bedau-

ern muss aber zur Kenntnis genommen werden, 
dass Probleme des Datenschutzes die vorgesehene 
und sinnvolle breite Zugänglichkeit einschränken. 
Anmerkung: Die Datenschutzbeauftragte hat die 
Freischaltung bislang nicht gestattet und es sind in 
der Plattform weiterhin lediglich Musterobjekte, 
nicht aber konkrete Wohnungen einsehbar,  und 
so ist der große Aufwand nicht nutzbar. Damit sie 
freigeschaltet und die intendierte Nutzung ermög-
licht werden kann, müsste die Plattform überarbei-

tet werden. Diese Anpassung ist bislang nicht 
erfolgt. 
Ein wichtiges Thema ist erneut der kontinuierlich 
stattfindende Verkauf von Einfamilienreihenhäu-
sern der Siedlung an Private. So sehr die dahinter-
stehenden Überlegungen sozial- und finanzpoliti-
scher Natur verständlich sind, so problematisch ist 
der Vorgang im Hinblick auf die Bewahrung der 
Siedlung in ihrer Einheitlichkeit und damit des 
OUV. Es müsste erwartet werden können, dass im 

Hufeisensiedlung, vor dem  
Farbauftrag, 2012. 

Rechts: Hufeisensiedlung,  
farbliche Neufassung, 2012. 

Hufeisensiedlung,  
fehlerhaft gepflanzte Gehölze, 

2010. 

Rechts: Hufeisensiedlung,  
Anwohnerinitiative zur Rettung 

der ‚Hüsunginsel‘, 2012.



55

Fall eines Weltkulturerbes die politischen Intentio-
nen angepasst werden.
In der Weißen Stadt ist vor allem das Brückenhaus 
Thema. Dort wurde die Farbigkeit des Treppenhau-
ses wiederhergestellt, wobei auch in diesem Fall 
empfohlen wird, bei künftigen Neuanstrichen der 
Anstrichtechnik (Bindemittelsystem, Farbdichte 
und Verarbeitungsmethoden) entsprechend dem 
Befund größere Aufmerksamkeit zu widmen.
Die renovierten Mietwohnungen und die Dach- 
terrasse geben zu keinen Bemerkungen Anlass;  
Umkleidekabinen, Duschen und Garderoben sind, 
soweit Bestandteile davon erhalten waren, beibe-
halten worden. 
Eine Musterwohnung mit zeitgerechtem Mobiliar 
und der Infopunkt zum Welterbe, der in einem klei-
nen Ladenlokal neben dem Brückenhaus vorgese-
hen ist, sind geplant, aber noch nicht realisiert. Ge-
nerell wird festgestellt, dass das Bewusstsein für 
das Welterbe Weiße Stadt noch verhältnismäßig 
schwach ausgebildet ist, und es werden Hinweise 
zu einer Verbesserung der Situation gegeben.  
Anmerkung: Die Absicht, in jeder Siedlung das Ori-
entierungssystem zu verwirklichen und einen In-
formationsraum einzurichten, ist noch keineswegs 
umgesetzt. Ein Orientierungssystem ist in der 
Siedlung Schillerpark und der Hufeisensiedlung re-
alisiert und Informationsräume, allerdings von un-
terschiedlicher Quantität und Qualität, gibt es in 
den Siedlungen Falkenberg, Siemensstadt, Schiller-
park und in der Hufeisensiedlung.

Weiße Stadt, Brückenhaus  
Aroser Allee, Farbgestaltung 
Rekonstruktion Treppenhaus, 
2013. 

Hufeisensiedlung, Blick in die als 
‚Info Station‘ mit Ausstellungs-
raum und Café umgenutzte 
Ladeneinheit, 2011.
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In der Großsiedlung Siemensstadt (Ringsiedlung) 
war die neue Gestaltung des Straßenlandes an der 
Goebelstraße entlang des ‚Langen Jammers‘ der 
wichtigste Beitrag zur Wiederherstellung der Ge-
samtwirkung. Das Ziel bestand darin, die ur-
sprünglich intendierte Markierung der Giebelsei-
ten mit zwei Säulenbäumen wiederherzustellen, 
und dazu erfolgten erste Fällungen und Neupflan-
zungen. An der gegenüberliegenden Straßenseite 
wurde jeder dritte Hauseingang von der Parkierung 
frei gehalten und durch eine kleine Gruppe klein-
kroniger Bäume (Apfeldorn) markiert.  
Im angrenzenden Volkspark Jungfernheide, Teil der 
Pufferzone, wurden mit Mitteln aus dem UNESCO-
Fördermittelprogramm gartendenkmalpflegeri-
sche Maßnahmen getroffen und Kleinbauten res-
tauriert. Anmerkung: Die an sich frei gehaltenen 
Hauseingänge sind häufig von geparkten Autos ver-
stellt und es zeigt sich, dass der städtebauliche Ge-

winn der Maßnahme durch den Bedarf der Mieter-
schaften an Parkplätzen limitiert wird.
Kritisiert wird der Ersatz von Fenstern. Die ausge-
wechselten Kastenfenster zur Goebelstraße zeigen 
kleine, aber nicht unwesentliche Abweichungen 
von den Originalen. 
Als grundsätzlich höchst problematisch wird der 
Ersatz der durchaus reparierfähigen Verglasungen 
der Loggien der Hauszeile am Jungfernheideweg 
von Walter Gropius erachtet. Dieser konstituieren-
de Bestandteil des architektonischen Entwurfs war 
als zusätzliche Fläche für die Sommer- und Über-
gangszeit konzipiert und hätte – mit entsprechen-
den Maßnahmen bei der Mietpreisgestaltung und 
Vorschriften für die Nutzung – unbedingt in der 
überlieferten Substanz mit Einfachverglasung bei-

Siemensstadt, ausgewechselte 
Kastenfenster Goebelstraße, 2010. 

Siemensstadt, neue Verglasung 
mit thermisch getrennten Profi-

len, Loggia in der Hauszeile Jung-
fernheideweg, 2012. 

Weiße Stadt, kleinkronige Bäume 
markieren den Hauseingang. 

Dieser Bereich sollte von parken-
den Autos frei gehalten werden, 

2014. 
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behalten werden müssen. Die neuen Verglasungen 
mit thermisch getrennten Profilen und Isolierver-
glasung eliminieren die Originale, wirken massig 
und stellen eine erhebliche Beeinträchtigung dar.
Mit Befriedigung wird festgestellt, dass die ‚Info 
Station‘ der Siemensstadt eingerichtet und in Be-
trieb genommen wurde.
Ein dritter Besuch der Monitoring-Beauftragten im 
April  wurde so organisiert, dass im Rahmen 
eines Vortrags einige Beobachtungen vorgestellt 
wurden, die bei den vergangenen Aufenthalten ge-
macht worden waren.  Zu einigen dieser Aspekte 
entwickelte sich eine lebhafte Diskussion, die von 
allen Beteiligten als konstruktiv bewertet wurde. 
Dabei sprachen die Expertin und der Experte den 
verantwortlichen Akteuren im Welterbe zunächst 
ein deutliches Lob aus, da sowohl die Maßnahmen 
als auch die Kommunikation darüber den Erforder-
nissen der Arbeit in einer Welterbestätte grund-
sätzlich entsprechen. Die anschließenden kriti-
schen Anmerkungen zu einzelnen Punkten trafen 
überwiegend auf Verständnis der Verantwortlichen 
vor Ort. 
Der Bericht der Monitoring-Beauftragten zu die-
sem Besuch rückt als zentralen Punkt und als 
Grundlage für die Erhaltung der Bauten die lang-
fristige und systematische präventive Pflege durch 
Eigentümerschaften und Verwaltung in den Vor-
dergrund.  Dazu ist für die einzelnen Gebäude eine 
langfristige Unterhaltsplanung mit einem Pflege-
plan und für die Siedlungen insgesamt eine perio-
dische Revision der mittlerweile erarbeiteten 
Grundlagen wie Denkmalpflegepläne oder Garten- 
und Parkpflegewerke erforderlich. Die kontinuierli-
che Pflege muss auch die Elemente der touristi-
schen Erschließung wie Stelen oder Schilder 
umfassen.
Die für die Hufeisensiedlung entwickelte Daten-
bank wird als beispielhafter Ansatz hervorgehoben, 

mit dem Unterlagen und Hinweise für Pflege und 
Instandhaltung der Bauten systematisiert werden. 
Auch in den anderen Siedlungen wird am Aufbau 
von Datenbanken gearbeitet. Es ist wichtig, Analy-
sen, Dokumentationen und ähnliche Unterlagen 
auch bei den Denkmalbehörden aufzubewahren, da 
bei Eigentümerwechseln entsprechende Akten oft 
verloren gehen. 
In den Randbereichen der Siedlungen, namentlich 
in den Pufferzonen, ist vermehrt darauf zu achten, 
dass Denkmalzusammenhänge nicht gestört wer-
den. Neben dem Volkspark Jungfernheide in der 
Pufferzone der Ringsiedlung ist der Schillerpark 
dafür ein Beispiel. Er ist als Ganzheit zu betrachten; 
in seiner rechtlichen Stellung ist er indessen unter-
teilt in eine nordöstliche Partie, die als Bestandteil 
der Pufferzone ihrem Wert als Parkdenkmal und ih-
rer Bedeutung als Naherholungsgebiet entspre-
chend gepflegt wird, und in eine südwestliche Par-
tie, die arg vernachlässigt ist. Es müsste eine 
Selbstverständlichkeit sein, dass der Park als Ein-
heit wahrgenommen und entsprechend unterhal-
ten wird. Dies scheint die Zuteilung der ganzen 
Parkfläche zur Pufferzone vorauszusetzen. Anmer-
kung: Die Ausweitung der Pufferzone als Antrag an 
das Welterbekomitee ist vorgesehen, aber noch 
nicht umgesetzt. 
Am Beispiel der Vorgärten in der Hufeisensiedlung 
wird aufgezeigt, wie wichtig es ist, die geltenden 
Vorschriften, die eine Bebauung in diesen Berei-
chen nicht zulassen, konsequent durchzusetzen.
Angesprochen werden in der Folge einige Einzelfra-
gen. So wird der Verlust der bauzeitlichen Stahl-
fenster an den Wintergärten der Ringsiedlung und 
deren Ersatz durch Fenster mit thermisch getrenn-
ten Profilen thematisiert. Die bauphysikalischen 
Probleme der Wintergärten entstanden erst als Fol-
ge der falschen Nutzung als ganzjährig beheizter 
Wohnraum. Es hätte die Möglichkeit bestanden, 

Siemensstadt,  
‚Welterbe Info Station‘ im  
ehemaligen Ladenlokal von  
Fred Forbát, 2012. 
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die ursprünglich intendierte Nutzung wieder 
durchzusetzen und damit die bauzeitlichen Fenster 
zu erhalten.
Im Anschluss wurden im kleinen Kreis durch die 
Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 

  eG und Winfried Brenne Architekten erste 
Überlegungen zu einer neuen Bebauung in der Gar-
tenstadt Falkenberg vorgestellt. 
Grundsätzlich erachten die Monitoring-Beauftrag-
ten eine Bebauung in diesem Gebiet als vorstellbar. 
Sie empfehlen jedoch, in einem offiziellen Verfah-
ren zunächst verbindlich zu klären, wie die Rand-
bedingungen einer solchen Bebauung zu definieren 
sind. Danach ist ein Wettbewerbsverfahren durch-
zuführen, wie es für Baumaßnahmen von diesem 

Umfang üblich und im Bereich einer Welterbestätte 
notwendig ist. 
Eine weitere, vierte Intervention erfolgte, nachdem 
die Monitoring-Beauftragten  mit einiger Bestür-
zung von einer in der Pufferzone der Siemensstadt 
geplanten, unmittelbar vor der Erteilung der Bau-
genehmigung stehenden Neubebauung am Jugend-
weg erfahren hatten. Sie mussten feststellen, dass 
weder die städtebauliche und volumetrische Ein-
gliederung noch die architektonische Qualität den 
hohen Anforderungen entspricht, wie sie in der un-
mittelbaren Umgebung eines Weltkulturguts zu 
fordern sind. Nachdem jedoch bereits weitgehende 
Absprachen und Zusicherungen seitens des Bezirks- 
amts vorlagen und im Einvernehmen mit dem Lan-
desdenkmalamt den Antragstellern bereits die 
Genehmigungsfähigkeit signalisiert worden war, 
waren seitens der Monitoring-Beauftragten Ände-
rungsvorschläge am Projekt aus Gründen des Ver-
trauensschutzes nicht mehr möglich. Anmerkung: 
Die inzwischen fertiggestellte Bebauung macht die 
Problematik von Interventionen, die für Pufferzo-
nen von Welterbestätten ungenügend qualifiziert 
sind, deutlich.
In einem Schreiben an die Berliner Senatsbaudirek-
torin äußern die Monitoring-Beauftragten  die 
Auffassung, dass für größere Bauvorhaben in der 
Pufferzone einer Siedlung der Berliner Moderne 
grundsätzlich Wettbewerbsverfahren mit einem 
sorgfältig vorbereiteten Programm und einer  
qualifiziert zusammengesetzten Beurteilungsjury 
durchzuführen sind. Ein solches Verfahren verbes-
sert die Chancen erheblich, durch die Erarbeitung 
und Bewertung von Varianten zu einem städtebau-
lich und architektonisch hochstehenden Entwurf 

Siemensstadt, Neubebauung am 
Jugendweg, 2019.  

Gartenstadt Falkenberg,  
Ausschnitt eines Vorentwurfs von 

Brenne Architekten zur Bebauung 
der Pufferzone, 2013.  
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zu kommen, der den sich in der Nachbarschaft zum 
Weltkulturgut ergebenden besonderen Anforde-
rungen gerecht wird. Als gute Beispiele werden eine 
Überbauung in der Pufferzone der Siedlung Schil-
lerpark, die mit einer vorbereitenden Einpassungs-
planung und einem Realisierungswettbewerb  
entwickelt wird, oder die Vorbereitung eines Wett-
bewerbs im Umfeld der Falkenbergsiedlung durch 
Ballon-Simulationen erwähnt. Auch für das ‚Tor zur 
Gartenstadt Falkenberg‘, das in der Kernzone der 
Welterbesiedlung geplant ist, hat sich die Bauherr-
schaft zu einem Wettbewerbsverfahren bereit er-
klärt, das der Bedeutung und Empfindlichkeit des 
Welterbestandorts angemessen ist. Anmerkung: 
Mittlerweile ist das Resultat des Wettbewerbs rea-
lisiert. Die Neubebauung nimmt städtebauliche 

Prinzipien der Gartenstadt auf und stellt sich mit 
dem Hauptgebäude selbstbewusst zur Straße Am 
Falkenberg. Die Bauten setzen sich mit ihren durch-
gehenden schwarzen Fassaden von der historischen 
Siedlung ab.
Ein fünfter Besuch im Dezember  galt Fragestel-
lungen in der Wohnstadt Carl Legien und in der 
Gartenstadt Falkenberg. In den anderen Siedlungen 
bestanden zu diesem Zeitpunkt laut Auskunft der 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Um-
welt keine wesentlichen Probleme. Die Arbeiten, 
die im Rahmen des INUW vorgesehen waren, wa-
ren abgeschlossen. 
Im Bericht  der Monitoring-Beauftragten wird zu-
nächst erneut festgestellt, dass der insgesamt gute 
Zustand der Welterbestätte nicht zuletzt auf das 
große Engagement des Landesdenkmalamts zu-
rückzuführen ist. Auch Anstrengungen der Unteren 
Denkmalschutzbehörden in den Bezirken, die sich 
trotz geringer Ressourcen bemühen, ihre Aufgabe 
wahrzunehmen, werden gewürdigt. Weiter wird 
darauf hingewiesen, dass das zentrale Anliegen der 
UNESCO-Konvention die fachlich-inhaltliche Be-

treuung ist, während die Vermittlung und Ver-
marktung sowie die Abstimmung mit anderen 
Welterbestätten wichtig, aber doch sekundär sind.
Angemahnt werden Verbesserungen für den Schutz 
der Pufferzonen, die für Weltkulturgüter immer 
wichtiger werden. Veränderungen können dort  
von den Denkmalbehörden lediglich über den Um- 
gebungsschutz und damit nicht hinreichend  
beeinflusst werden. Durch städtebaurechtliche 
Festlegungen wie Erhaltungssatzungen oder be-
standsorientierte Bebauungspläne müsste dieser 
unbefriedigende und mittelfristig problematische 
und potenziell zu Gefährdungen führende Zustand 
möglichst bald korrigiert werden. Anmerkung: In 
dieser wichtigen Problematik sind keine Verbesse-
rungen erfolgt.

In der Wohnstadt Carl Legien wurde durch die 
Deutsche Wohnen AG als neuer Eigentümer anläss-
lich des Neunzig-Jahr-Jubiläums der Siedlung der 
Schriftzug „Wohnstadt Carl Legien – errichtet von 
der GEHAG –  –  “ nach alten Unterlagen 
sorgfältig rekonstruiert. Zudem wurde in der Sied-
lung mit der Gaststätte ‚Café Eckstern‘ ein neuer 
Treffpunkt geschaffen, wo für Besuchende einige 
wenige Informationen verfügbar sind. Im Bericht 
wird angeregt, das Café als eigentliche Informati-
onsstelle, wie sie in anderen Siedlungen eingerich-
tet sind, auszubauen.
Ein wichtiger Punkt der Empfehlungen betrifft den 
baulichen Unterhalt der Siedlung. Tatsächlich sind 
nur ein Jahrzehnt nach der umfassenden Instand-
stellung der Siedlung größere Schäden beispiels-
weise an den Farbanstrichen der Fenster unüber- 
sehbar. Die Monitoring-Beauftragten empfehlen im 
Bericht dem Eigentümer dringend, eine systemati-
sche Schadensaufnahme durchführen und die not-
wendigen Instandsetzungsarbeiten zeitnah aus-
führen zu lassen, damit gravierende Schäden an der 
Substanz vermieden werden können.

Wohnstadt Carl Legien,  
schadhafte Anstriche an einem 
Fensterbereich, 2014.  
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Ein besonders ärgerliches und heikles Problem be-
traf das Waschhaus der Siedlung. Es hatte seine ur-
sprüngliche Funktion verloren und sein Abbruch 
konnte dadurch vermieden werden, dass es, umfas-
send baulich saniert, als Museumsdepot für das 
Bauhaus-Archiv hergerichtet wurde. Es zeigte sich 
indessen bald, dass die Sanierung mangelhaft aus-
geführt worden war, die verlangten Werte, na-
mentlich bezüglich Wasserdichtigkeit, nicht erfüll-
te und die Räume daher nur teilweise genutzt 
werden konnten. Die Monitoring-Beauftragten 
empfehlen, einen neuen Anlauf zur Beilegung des 
daraus entstandenen Rechtsstreits zu nehmen. An-
merkung: Der außerhalb des Monitoring-Verfah-
rens erarbeitete Vorschlag zur Sanierung der Ge-

bäudehülle des Kellergeschosses wurde von den 
Beteiligten gutgeheißen. Zu einem Zeitpunkt, an 
dem lediglich ein Teil der vorgeschlagenen Arbei-
ten ausgeführt war, wurden nach einem neuerli-
chen Wassereinbruch die Sanierungsarbeiten ein-
gestellt und der Mietvertrag wurde aufgelöst. Das 
Kellergeschoss steht seither leer und das Bauhaus-
Archiv verlässt auch die Räume im Erdgeschoss. 
Bezüglich der nach restauratorischen Farbbefun-
den gestrichenen und historisch eingerichteten 
Gästewohnung musste festgestellt werden, dass sie 
durch das Gesetz über das Verbot der Zweckent-
fremdung von Wohnraum des Landes Berlin in ih-
rem Bestand gefährdet ist. Auch entsprechende 
Vorhaben in anderen Siedlungen der Berliner Mo-
derne werden durch das Verbot erschwert oder gar 
verunmöglicht. Die Monitoring-Beauftragten ver-
treten die Auffassung, dass die Wohnungen, die als 
historisches Anschauungsmaterial für Besuchende 
gedacht sind, eine wichtige, ja unerlässliche päda-
gogische Funktion zu erfüllen haben – sie dürften 
nicht Zweitwohnungen gleichgestellt werden. An-
merkung: Inzwischen ist klar, dass sich die betrof-
fenen Eigentümerinnen und Eigentümer um eine 
Einzelfallregelung bemühen müssen. So ist im Fall 
der Vermietung von ‚Tautes Heim‘ in Britz beim Be-
zirk eine Ausnahme beantragt worden, die geneh-
migt worden ist. Die Musterwohnungen in der 
Carl-Legien-Siedlung werden nicht zur Vermietung 
angeboten – Leerstand gilt offenbar nicht als 
Zweckentfremdung.
In der Bepflanzung der Freiräume wurden wesent-
liche Fortschritte erzielt. Wichtig sind namentlich 
die Vorgärten entlang der Gubitzstraße, die mit der 
durchgehenden Ergänzung der Hecken – straßen-
seitig Liguster, siedlungsseitig Feldahorn – muster-
gültig wiederhergestellt wurden und den öffentli-

Wohnstadt Carl Legien, ergänzte 
Hecken zur Trennung von öffent-

lichem und halböffentlichem 
Raum in der Gubitzstraße, 2014. 

Wohnstadt Carl Legien,  
ehemaliges Waschhaus, 2009. 
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chen und halböffentlichen Raum differenziert 
trennen. 
Das ursprüngliche, für die Raumwirkung wichtige 
Konzept soll durch Neupflanzungen in den hoch-
stämmigen Robiniengruppen zwischen und vor 
den Wohnbauten und das etappenweise Fällen der 
später dazugekommenen Ahorne bereinigt werden. 
Die Monitoring-Beauftragten unterstützen die Ver-
antwortlichen in der Weiterführung dieser Maß-
nahmen. Aus ihrer Sicht sollten die Alleebäume 
entlang der Erich-Weinert-Straße nicht in einer 
einzigen Aktion eliminiert werden, sondern indem 
Abgänge nicht ersetzt werden.
In und um die verhältnismäßig kleine Gartenstadt 
Falkenberg standen verschiedene Neubebauungen 
an. Die Monitoring-Beauftragten hatten eine erste 
Projektidee zu einem ‚Tor zur Gartenstadt‘ auf  
der lediglich mit Garagen bebauten Parzelle Ecke 
Falkenberg/Gartenstadtweg in ihrem Bericht  
kritisch kommentiert, da sie zu wenig Rücksicht auf 
die Maßstäblichkeit der bestehenden Gartenstadt 
nahm. In ihrem aktuellen Bericht begrüßen sie den 
seither ausgelobten Wettbewerb für die Überbau-
ung dieses Areals, bedauern indessen, dass sie nicht 
bereits beim Aufstellen des Programms konsultiert 
wurden, nicht einmal den Auslobungstext kom-
mentieren konnten. Der vorgesehene Einbezug der 
Monitoring-Beauftragten Dr.  Astrid Hansen im 
Preisgericht wird begrüßt; er kommt aber eigent-
lich zu spät. Anmerkung: Die Überbauung, das Re-
sultat des Wettbewerbs, ist inzwischen realisiert. 
Vorgestellt wurde zudem das Ergebnis eines nicht 
offenen Planungswettbewerbs im kooperativen 
Verfahren für ein großes Areal südwestlich der Gar-
tenstadt. Die Neubebauung bedingt eine nicht ein-
fache Anbindung an das Verkehrsnetz der Stadt. 
Für die Monitoring-Beauftragten ist es undenkbar, 

den zusätzlichen Privatverkehr durch den Garten-
stadtweg zu führen, und sie empfehlen, die Aus-
gangsüberlegung, eine direkte Anbindung an die 
Bundesstraße durch eine zusätzliche Verbindung 
zu schaffen, weiterzuverfolgen und zu realisieren. 
Die Monitoring-Beauftragten bedauern zudem, 
dass der Freiraum in der Fortsetzung des Garten-
stadtwegs, wie er im Wettbewerb vorgeschlagen 
worden war, im Zuge der Weiterbearbeitung zuge-
baut werden soll.
Sie empfehlen, die beiden vordersten Gebäude 
gänzlich wegzulassen und den so gewonnenen 
Freiraum mit einer entsprechenden Außenraumge-
staltung als ‚Gelenk‘ und als Übergang zu den ver-
schiedenen Siedlungsteilen auszubilden. Die weg-

Gartenstadt Falkenberg, Neubau-
ten an der Einfahrt zum Garten-
stadtweg, 2019. 

Gartenstadt Falkenberg (oben 
rechts im Plan), Wettbewerbs- 
ergebnis für  das südwestlich 
angrenzende Areal, 2014. 

bfurrer
zanderrotharchitekten, Berlin
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fallende Geschossfläche kann kompensiert werden, 
indem allen Gebäuden der neuen Siedlung ein Atti-
kageschoss aufgesetzt wird. Anmerkung: Die Neu-
bebauung ist bislang nicht realisiert worden. Die 
Fläche wurde von der  verkauft.
In den letzten vier Jahren vor Fertigstellung dieses 
Beitrags (  –  ) sind die Monitoring-Beauf-
tragten zu keinem Besuch eingeladen worden.  
Die Gründe dafür sind dem Schreibenden nicht  
bekannt, die Arbeitslast der Verwaltung ist als Er-
klärung jedenfalls nicht ausreichend. Es ist er-
staunlich, dass das Angebot der kontinuierlichen 
Begleitung nicht wahrgenommen wird, haben doch 
die Rückmeldungen aus der Verwaltung und wich-
tige Veränderungen in den Verhaltensweisen der 
Eigentümer- und Mieterschaften der Siedlungen 
gezeigt, dass das Monitoring durch außenstehende 
Fachleute für die Erhaltung des Welterbes und sei-

nes OUV ein überaus wichtiges Instrument ist. Der 
vielleicht wichtigste Punkt beinhaltet das Schärfen 
des Bewusstseins für das Baudenkmal, für seine 
Bedeutung und Verletzlichkeit. Das bedeutet nicht 
zuletzt, dass präventive Denkmalpflege betrieben 
wird, damit die materielle Denkmalsubstanz erhal-
ten bleibt – gerade die erfolgten schmerzlichen Ver-
luste in dieser Hinsicht zeigen die Bedeutung dieser 
Forderung auf. Das Bewusstsein aller Beteiligten, 
von Politikerinnen und Mitgliedern von Schutzver-
einen, von Eigentümerinnen und Architekten, von 
Nutzerinnen und Handwerkern, ist dabei entschei-
dend – es zu fördern ist ein dauernder Prozess von 
ebenfalls vorsorglichem Charakter. Anmerkung: 
Nach Abschluss dieses Textes hat im Juni  ein 
weiterer Monitoring-Besuch stattgefunden. Er ist 
nicht mehr Gegenstand dieser Publikation.

Der vorliegende Beitrag zu dieser Publikation wurde fristgerecht im 
Juli 2018 fertiggestellt; die darin enthaltenen Aussagen beziehen sich 
auf das Vorjahr 2017.

1 Vgl. Furrer, Bernhard: Mehrwert Denkmal. Zur Nutzung von Bau-
denkmälern, https://www.bernhard-furrer.ch/wp-content/
uploads/2018/01/Furrer-4_Mehrwert-Denkmal_Publikationsver-
sion-klein.pdf (abgerufen am 13. September 2017).

2 Während in der Wirtschaft üblicherweise von ‚change manage-
ment‘ gesprochen wird, hat sich ausgehend von den Papieren des 
ICOMOS isc20c in der Denkmalpflege die im Text aufgeführte Ver-
sion eingebürgert.

3 Erste Überlegungen dazu in: Furrer, Bernhard: Einleitung. Präven-
tive Denkmalpflege. In: Fuerrer, Bernhard (Hg.): Denkmalpflege in 
der Stadt Bern 1997 – 2000 (Sonderdruck der Berner Zeitschrift für 
Geschichte und Heimatkunde, H. 2). Bern 2001, S. 3–21.

4 Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege: Leitsätze zur 
Denkmalpflege in der Schweiz. Zürich 2007. 

5 Ruskin, John: The Seven Lamps of Architecture. Orpington 1889, 
S. 196. Übersetzung: Jürg Keller. 

6 Stichwort „restauro“ in: Brandi, Cesare: Enciclopedia Universale 
dell’Arte, Bd. XI. Venedig/Rom 1963, S. 322–332. Übersetzung: 
Bernhard Furrer. 

7 Internationale Charta über die Konservierung und Restaurierung 
von Kulturdenkmälern und Ensembles (Denkmalbereichen), verab-
schiedet anlässlich des II. Internationalen Kongresses der Archi-
tekten und Techniker der Denkmalpflege vom 25. – 31. Mai 1964 in 
Venedig.

8 Vgl. ICOMOS: Ethical Commitment Statement for ICOMOS Mem-
bers. Florenz 2014, http://isceah.icomos.org/?page_id=219 (abge-
rufen am 13. September 2017).

9 Es gründet auf wissenschaftlichen Abklärungen, der Einschätzung 
der getroffenen Schutzmechanismen und der Beurteilung des 
Zustands vor Ort. 

10 UNESCO: Convention Concerning the Protection of the World Cul-
tural and Natural Heritage. Adopted by the General Conference at 
Its Seventeenth Session, Paris, 16 November 1972, https://whc.
unesco.org/en/conventiontext (abgerufen am 13. September 
2017). Die Konvention wurde von der Bundesrepublik Deutschland 
am 23. August 1976 ratifiziert. 

11 UNESCO, Intergovernmental Committee for the Protection of the 
World Cultural and Natural Heritage: Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention, July 2013, 
https://whc.unesco.org/archive/opguide13-en.pdf (abgerufen am 
13. September 2017).

12 Da die lokalen Behörden die Zuständigkeiten in der Regel nicht 
genau kennen, ist es an den Monitoren klarzustellen, dass aus-
schließlich die UNESCO bzw. ICOMOS International befugt sind, 
verbindliche Einschätzungen vorzunehmen. 

13 Dies widerspricht der Gepflogenheit von ICOMOS International, bei 
Missionen ausschließlich Experten einzusetzen, die nicht aus dem 
betroffenen Land stammen und keine beruflichen Verbindungen zu 
ihm haben.

14 Es ist schwer verständlich, dass diese an sich selbstverständliche 
Bestimmung noch heute nicht ausnahmslos durchgesetzt ist. 

15 UNESCO: Cités du modernisme de Berlin, http://whc.unesco.org/
fr/list/1239 (abgerufen am 13. September 2017).

16 Die Monitoring-Gruppe bestand aus Monika Markgraf, Architektin, 
Stiftung Bauhaus Dessau, und dem Schreibenden.

17 Der Bericht mit einem Begleitschreiben ging am 23. Dezember 
2010 an den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus 
Wowereit.

18 Der Bericht an Michael Müller, Bürgermeister und Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt von Berlin, ist datiert auf den 
12. Mai 2012.

19 Siehe den Beitrag von Susanne Walter in dieser Publikation.
20 In der Diskussion mit Anwohnerinnen und Anwohnern, die sich 

gegen den ‚Baummord‘ gewendet hatten, war die Stellungnahme 
der Monitoring-Gruppe offenbar wichtig.

21 ‚Tautes Heim‘, ein Haus von Bruno Taut im UNESCO-Welterbe Huf-
eisensiedlung, wurde von Ben Buschfeld und Katrin Lesser muster-
gültig restauriert. Es wird als „mietbares Museum zu Architektur 
und Design der Zwanziger Jahre“ bezeichnet und wurde 2013 mit 
dem Europäischen Preis für Denkmalpflege ausgezeichnet. Lesser, 
Katrin; Buschfeld, Ben: Tautes Heim, http://www.tautes-heim.de 
(abgerufen am 13. September 2017).

22 Siehe den Beitrag von Ben Buschfeld zur ‚Internetbasierten Infor-
mationsplattform‘ in dieser Publikation.

23 Wesentlich erweitert wurde der Bericht auf der internationalen 
Tagung UNESCO-Welterbe in Deutschland und Mitteleuropa – 
Bilanz und Perspektiven vorgestellt, die vom Deutschen National-
komitee in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten und Seen vom 29. bis 30. November 
2012 in München ausgerichtet wurde. 

24 Der Bericht ging am 3. Juni 2013 an Michael Müller, Bürgermeister 
und Senator für Stadtentwicklung und Umwelt von Berlin.

25 Mittlerweile war Dr. Astrid Hansen als zweite Monitorin eingesetzt 
worden.

26 Kopien des Schreibens vom 14. Juli 2014 gingen an die für Denk-
malschutz zuständigen Baustadträte der Bezirke sowie an den 
Landeskonservator.

27 Der Bericht an Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung und 
Umwelt von Berlin, ist datiert auf den 9. Februar 2015.
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